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Anderung der Verordnung iiber die wirkungsorientierte Verwaltungsfithrung (WOV)
Bericht und Vorlage an den Kantonsrat

1. Ubersicht

Der Kantonsrat soll zuklinftig bei der Ausgestaltung der Leistungsauftrage und Globalbudgets
mitwirken kénnen. Daflir ist eine Teilrevision der Verordnung iber die wirkungsorientierte Verwal-
tungsfiihrung notwendig. Das derzeitige Genehmigungsverfahren soll mit einem Antragsrecht der
Staatswirtschaftskommission auf Anderungen einzelner Leistungsauftrage und Globalbudgets
erganzt werden. Diese Anpassung bildet die Basis flir die weitere Ausgestaltung der parlamentari-
schen Steuerung in der wirkungsorientierten Verwaltungsfiihrung.

2. Ausgangslage

Seit der flachendeckenden Einfihrung der wirkungsorientierten Verwaltungsfiihrung im Jahr
2011 werden 48 Verwaltungseinheiten mit einem Leistungsauftrag und einem Globalbudget ge-
fihrt. Der Regierungsrat entscheidet (iber die Inhalte der Leistungsauftrage und erteilt diese. Die
Leistungsauftrage werden dem Kantonsrat als Vorlage zur Genehmigung unterbreitet.

Das Genehmigungsverfahren der Leistungsauftrage ist in § 7 der Verordnung Uber die wirkungs-
orientierte Verwaltungsfiihrung vom 17. Marz 1999, SRSZ 143.210, WOV-VO, geregelt.

Die Staatswirtschaftskommission (Stawiko) priift als vorberatende Kommission die Vorlage und
stellt dem Kantonsrat Antrag iber die Genehmigung oder Ablehnung derselben. Sie zieht eine
Delegation der standigen Kommission des Kantonsrates zur Priifung hinzu, die von der Vorlage in
ihrem Aufgabenbereich betroffen ist.

Die Leistungsauftrage werden vom Kantonsrat an der ordentlichen Dezember-Session behandelt,
zusammen mit der Verabschiedung des Voranschlags. Eine Genehmigung wird pro Leistungsauf-
trag erteilt. Sie umfasst alle Teile eines Leistungsauftrages und erfolgt mit einer einzigen Ab-
stimmung. Der Kantonsrat kann somit einen Leistungsauftrag nur als Ganzes genehmigen oder
zurlickweisen. Anderungen einzelner Inhalte (Globalbudget, Ziele, Indikatoren oder Standardwer-
te) sind nicht méglich.



Verweigert der Kantonsrat die Genehmigung, kann der Regierungsrat in der nachsten Kantons-
ratssitzung einen revidierten Leistungsauftrag unterbreiten oder auf die Erteilung eines Leis-
tungsauftrages verzichten. Bei einer Riickweisung des Leistungsauftrages wird nach Ablauf der
alten Leistungsperiode die entsprechende Verwaltungseinheit nach den Grundsatzen des traditio-
nellen Verwaltungsansatzes gefiihrt.

Das bisherige Genehmigungsverfahren weist zwei Nachteile auf. Erstens ist keine Einflussmdg-
lichkeit des Kantonsrates auf die Inhalte der Leistungsauftrage méglich. Der Kantonsrat kann
einen Leistungsauftrag nur als Ganzes genehmigen oder ablehnen. Anderungswiinsche zu einzel-
nen Inhalten des Leistungsauftrags kdnnen nicht eingebracht sowie umgesetzt werden, auch
wenn diese seitens des Regierungsrates machbar waren. Als Folge daraus konzentriert sich der
Kantonsrat verstarkt auf die Finanzseite und vernachlassigt dabei die Diskussion der Leistungs-
seite, wobei gerade dies ein zentrales Element der wirkungsorientierten Verwaltungsfiithrung ist.
Zweitens kdnnen Anpassungsmoglichkeiten oder ein Korrekturbedarf des Regierungsrates bei der
Behandlung der Leistungsauftrage im Kantonsrat nicht berticksichtigt werden. Die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Leistungsauftrag vom Kantonsrat abgelehnt wird, ist in diesem Fall hoch, auch
wenn Einigkeit zwischen Kantonsrat und Regierungsrat (iber die korrekten Inhalte eines Leis-
tungsauftrages besteht. Zusatzlicher administrativer Aufwand ist flir die erneute Vorlage eines
angepassten Leistungsauftrages notwendig.

Der daraus entstandene Anpassungsbedarf hat sich mit der flachendeckenden Einflihrung der
wirkungsorientierten Verwaltungsfiihrung und der damit gestiegenen Anzahl an Leistungsauftra-
gen und Globalbudgets verstarkt. Es ist ein Anliegen des Kantonsrates das derzeit geltende Ge-
nehmigungsverfahren anzupassen. Die Situation wird vom Kantonsrat als nicht zufriedenstellend
beurteilt. Die Méglichkeit zur parlamentarischen Mitwirkung ist gewiinscht. Kantonsrat Walter
Duss hat aus diesem Grund am 10. September 2012 namens der Stawiko eine Motion einge-
reicht, welche verlangt, die WOV-Verordnung zur Starkung der parlamentarischen Mitsprache bei
der Ausgestaltung der Leistungsauftrage entsprechend zu ergénzen (vgl. Ziffer 5). Die Motion
wurde am 26. September 2012 vom Kantonsrat erheblich erklart.

3. Grundziige der Revision
3.1 Vorgezogene Teilrevision

Die revidierte WOV-Verordnung soll bis zu deren Uberfithrung in die neue Finanzhaushaltsgesetz-
gebung massgebend sein. Sie hat somit voraussichtlich bis in das Jahr 2014 Ubergangscharak-
ter. Dennoch ist die Teilrevision zeitlich vor der Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes zu
beschliessen, da seitens der Staatswirtschaftskommission dringender Anpassungsbedarf des Ge-
nehmigungsverfahrens besteht.

3.2 Konzept des neuen Genehmigungsverfahrens

Das bisherige Genehmigungsverfahren bleibt im Grundsatz von der Teilrevision unangetastet. Es
wird vielmehr mit einer zusatzlichen Komponente ergénzt, welche die Voraussetzungen fiir inhalt-
liche Anderungen der Leistungsauftrage und Globalbudgets schafft. Vor diesem Hintergrund wird
vorgeschlagen, der Staatswirtschaftskommission neu ein Antragsrecht fiir Anderungen vor der
Behandlung der Leistungsauftrage und Globalbudgets im Dezember einzurdumen.



3.3 Terminierung

Die Terminierung des gesamten Budgetprozesses inklusive der Leistungsauftrage ist eine Heraus-
forderung — sowohl verwaltungsintern als auch seitens der Parlamentskommissionen. Daher ist
eine friihzeitige Einbindung der Stawiko-Delegationen bei der Erstellung der Leistungsauftrage im
Frihling unerldsslich. Allfallige Anderungen der Leistungsauftrage kénnen so zeitgerecht vorbe-
sprochen, sachlich geprift und fachlich fundiert diskutiert werden. Es darf somit grundsatzlich
davon ausgegangen werden, dass von Anderungsantragen der Staatswirtschaftskommission zu-
riickhaltend Gebrauch gemacht wird.

Fur die Fristfestsetzung der Anderungsantréage ist vor allem die Sitzung der Staatswirtschafts-
kommission zur Vorberatung des Voranschlags und der Leistungsauftrage sowie die geplanten
Fraktionssitzungen vor der Dezembersession Taktgeber. Im Rahmen der vorliegenden Revision
wurden zusammen mit den Departementen und der Staatswirtschaftskommission mehrere Termi-
nierungsvarianten geprift. Nach Vorstellung und Diskussion der Varianten in der Staatswirt-
schafskommission, soll folgende Terminierung festgelegt werden: Die Staatswirtschaftskommissi-
on kann bis 30 Tage vor der ordentlichen Dezembersession Antrage auf Anderung einzelner Leis-
tungsauftrage und von Globalbudgets stellen. Der Regierungsrat beurteilt die Antrage innert zehn
Tagen hinsichtlich Realisierbarkeit und deren Auswirkungen und beschliesst gegebenenfalls ei-
nen angepassten Leistungsauftrag bzw. ein angepasstes Globalbudget. Das Zeitfenster des Kan-
tonsrates zur Kenntnisnahme und Prifung des Regierungsratsentscheids betragt demzufolge

20 Tage.

4. Anderungen der WOV-Verordnung

§6

Im bestehenden § 6 wird die Uberschrift erweitert und ein zuséatzlicher Absatz eingefiigt. Der neu
geschaffene Absatz 3 enthalt den unverdnderten Inhalt des derzeit geltenden § 7 Absatz 1. Es
erfolgt lediglich eine sprachliche Anpassung. Das Genehmigungsverfahren soll neu in seiner
chronologischen Reihenfolge abgebildet werden. Beginnend mit § 6 Erteilung und Vorlage an den
Kantonsrat werden alle Komponenten des Genehmigungsverfahrens in Paragrafen eingeteilt.

§ 6a (neu)

Der neue § 6a regelt die Vorberatung der Vorlage. Absatz 1 enthalt den unverdnderten Inhalt des
derzeit geltenden § 7 Absatz 3, gemass dem neuen chronologisch geordneten Ablauf. Um dem
Kantonsrat kiinftig eine Méglichkeit fir die inhaltliche Anderung der Vorlage zu bieten, wird in
Absatz 2 neu festgelegt, dass die Stawiko dem Regierungsrat Anderungsantrage zu einzelnen
Inhalten eines Leistungsauftrages (Globalbudget, Ziele, Indikatoren oder Standardwerte) stellen
kann. Die Stawiko prift gemass Absatz 1 als vorberatende Kommission unter Beizug der Delega-
tion der standigen Kommission des Kantonsrates die Vorlage und stellt dem Kantonsrat Antrag,
ob die Genehmigung erteilt oder verweigert werden soll. Damit besitzt die Stawiko auch grund-
satzlich die Kompetenz fiir Anderungsantrage. Ferner setzt sich die Stawiko aus Mitgliedern aller
Fraktionen zusammen. Die politische Diskussion bleibt gewahrt. Anderungsantrage zu einzelnen
Leistungsauftragen und Globalbudgets kénnen von der Stawiko in Zukunft mit einer Frist von

30 Tagen vor der ordentlichen Dezember-Session gestellt werden. Diese Frist ist gewahlt, damit
vor der Dezember-Session der Regierungsrat Anderungsantrage hinsichtlich Realisierbarkeit und
deren Auswirkungen prifen kann. Ferner benétigt auch der Kantonsrat Zeit, um eventuell vom
Regierungsrat geanderte Leistungsauftrage erneut zu priifen. Daher wird mit Absatz 3 geregelt,
dass der Regierungsrat innert zehn Tagen iber einen Anderungsantrag der Stawiko entscheidet.
So verbleiben dem Kantonsrat insgesamt 20 Tage vor der Behandlung der Vorlage zur Priifung
geanderter Leistungsauftrage und Globalbudgets.



§7
Die Genehmigung der Vorlage erfolgt analog der derzeitigen Regelung. § 7 enthélt den unveréan-
derten Inhalt des derzeit geltenden § 7 Absatz 2.

§8
Fir eine korrekte Aufzahlung ist die Paragrafeniiberschrift in Abschnitt e) Anderung (vorher Ab-
schnitt d) zu andern. Eine inhaltliche Anderung erfolgt nicht.

5. Parlamentarischer Vorstoss

Am 10. September 2012 hat Kantonsrat Walter Duss namens der Staatswirtschaftskommission
die Motion M 9/12 eingereicht. Die Motion verlangt, dass die Staatswirtschaftskommission dem
Regierungsrat bis spatestens 30 Tage vor der Behandlung im Kantonsrat Antrage auf Abanderung
einzelner Leistungsauftrage und von Globalbudgets stellen kann. Der Regierungsrat soll an-
schliessend innert zehn Tagen entscheiden, ob er aufgrund der Antrage der Staatswirtschafts-
kommission dem Kantonsrat veranderte Leistungsauftrage und Globalbudgets zur Genehmigung
unterbreiten will. Mit diesem Vorgehen soll die parlamentarische Mitsprache bei der Ausgestal-
tung der Leistungsauftrage gestarkt werden. Die vorliegende Ergdnzung des Genehmigungsverfah-
rens mit dem Antragrecht fiir Anderungen stimmt mit der Forderung der Motion iberein.

Damit die Verordnungsénderung vom Kantonsrat in der Oktobersession verabschiedet und bereits
auf die Leistungsauftrage flr das Jahr 2013 angewendet werden kann, wurde die dringliche Be-

handlung der Motion beantragt. Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 26. September 2012

Gber die Dringlicherklarung befunden und die Motion mit 67 zu 27 als erheblich erklart.

Die geforderte Ergdnzung der WOV-Verordnung zur Stérkung der parlamentarischen Mitsprache
bei der Ausgestaltung der Leistungsauftrage wird im vorliegenden Bericht aufgenommen und dem
Kantonsrat zur Genehmigung vorgelegt.

6. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die beantragten Anderungen der WOV-Verordnung haben keine unmittelbaren finanziellen und
personellen Auswirkungen.

7. Zeitplan

Die revidierte WOV-Verordnung soll dem Kantonsrat in der Oktobersession zum Beschluss vorge-
legt werden. Dies ermdglicht — wie in der Motion verlangt —, dass das neue Verfahren bereits auf
die Leistungsauftrage fiir das Jahr 2013 Anwendung finden kann.

8. Stellungnahme des Regierungsrates

Der Regierungsrat anerkennt im Grundsatz das Bedrfnis, die parlamentarische Mitsprache bei
der Definition der Leistungsauftrage zu verbessern. Den vorliegenden Ansatz erachtet der Regie-
rungsrat insbesondere aufgrund der Zeitverhaltnisse als nicht zweckmassig. Die Stawiko-Dele-
gationen werden bereits bei der Erstellung der Leistungsauftrage im Frihjahr eingebunden. Im
Rahmen dieser Delegationsbesuche kénnen allfallige Anderungen eingebracht werden. Fir die
betroffenen Verwaltungseinheiten und fir die Regierung bleibt dann genligend Zeit fir eine fun-



dierte sachliche Priifung und Beurteilung der geforderten Anderungen. Eine solche diirfte bei der
vorgesehenen ausserst knappen Frist von zehn Tagen in den wenigsten Fallen méglich sein.

Ferner wird das Antragsrecht auch deshalb kritisch beurteilt, weil es einseitig auf die Stawiko
ausgerichtet ist und nicht den gesamten Kantonsrat miteinbezieht. Letztlich ist die Vorlage auch
vor dem Hintergrund der laufenden Totalrevision des Finanzhaushaltsgesetzes abzulehnen. Die
Gesetzgebungsarbeiten haben den Aspekt der parlamentarischen Mitsprache bei den Leistungs-
auftrédgen von Beginn an aufgenommen und prifen derzeit verschiedene Lésungsansatze. Die
vorgeschlagene Ubergangsldsung ist damit sehr kurzfristig orientiert und wenig nachhaltig.

Der Regierungsrat lehnt die Vorlage aus den genannten Griinden ab.

9. Begriindung fiir die Form eines Prasidialbeschlusses

Damit das neue Verfahren auf die Leistungsauftrage 2013 Anwendung finden kann, muss die
revidierte WOV-Verordnung dem Kantonsrat in der Oktobersession 2012 zum Beschluss vorgelegt
werden. Da die nachste Sitzung des Regierungsrates erst am 16. Oktober 2012 stattfindet, ist
ein sofortiger Beschluss des Regierungsrates mittels Prasidialverfigung notwendig.

Beschluss des Landammanns

1. Dem Kantonsrat wird beantragt,
a) die beiliegende Vorlage abzulehnen;
b) die Motion M 9/12 als erledigt abzuschreiben.

2. Zustellung: Mitglieder des Kantons- und des Regierungsrates; Gerichte; Departemente;
Amter; Finanzdepartement (2, unter Riickgabe der Akten) Staatskanzlei.

Der Landammann:

Walter Stahlin



	Bericht und Vorlage an den Kantonsrat
	1. Übersicht
	2. Ausgangslage
	1.
	3. Grundzüge der Revision
	3.1 Vorgezogene Teilrevision
	3.2 Konzept des neuen Genehmigungsverfahrens
	1.1
	1.1
	1.1
	3.3 Terminierung

	4. Änderungen der WOV-Verordnung
	5. Parlamentarischer Vorstoss
	1.
	6. Finanzielle und personelle Auswirkungen
	7. Zeitplan
	1.
	8. Stellungnahme des Regierungsrates
	9. Begründung für die Form eines Präsidialbeschlusses

